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Vorankündigung für das Sommersemester 2018 
 

 

 

Im Sommersemester 2018 werde ich ein  

 

Seminar im Wirtschaftsrecht zum Thema 

„Corporate Social Responsibility (CSR)“ 

 
 

veranstalten. Das Seminar ist als Blockveranstaltung mit folgenden Themen geplant: 

 
I. Corporate Social Responsibility und Aktienrecht 

 

 

1. Die Verpflichtung von (Groß-)Unternehmen zur Förderung des Gemeinwohls – die historische Per-

spektive  

 

2. Europäische und deutsche CSR-Gesetzgebung und die Folgen für das Pflichtenprogramm von Vor-

stand und Aufsichtsrat – Alles nur „Marketing“? 

 

3. Aktienrecht und Gemeinwohl – Fragen der Vorstandsvergütung 

 

 

II. Corporate Social Responsibility und Bilanzrecht 

 

 

4. CSR-Berichtspflichten im Lagebericht (§§289b-e HGB) und Konzernlagebericht (§§ 315b-d HGB) 

und ihr Verhältnis zum sonstigen Rechnungslegungsrecht 

 

5. CSR-Berichtspflichten im Lagebericht (§§ 289b-e HGB) und Konzernlagebericht (§§ 315b-d HGB) 

– Zweifelsfragen zum Anwendungsbereich und zum Berichtsinhalt 

 

6. CSR-Berichtspflichten für Vorstand und Aufsichtsrat – Die Sanktionierung 

 

 

III.   Corporate Social Responsibility im Konzern und in der Lieferkette 
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7. Corporate Social Responsibility in der (globalen) Lieferkette – Organisation und Verantwortlichkei-

ten 

 

8. Haftung deutscher Kapitalgesellschaften gegenüber Geschädigten für Menschenrechtsverletzungen 

von Tochtergesellschaften im Ausland 

 

9. Haftung deutscher Kapitalgesellschaften gegenüber Geschädigten für Menschenrechtsverletzungen 

von Zulieferern im Ausland 

 

 

Bei Bedarf können weitere Themen vergeben werden. Eine Anmeldung kann ab sofort am Lehrstuhl erfol-

gen. Zum Erwerb eines Seminarscheins sind das Anfertigen einer schriftlichen Arbeit sowie ein mündlicher 

Vortrag im Rahmen der Seminarveranstaltung erforderlich. 

 

Der Termin für die 1. Vorbesprechung wird den Angemeldeten gesondert bekannt gegeben. 

Die Anmeldung hat bis zum 16.03.2018 zu erfolgen. 

 

Teilnahmevoraussetzungen: Bestandene Zwischenprüfung oder erfolgreiche Teilnahme an der Übung im 

Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene. 

 


